
Wenn Sie Fragen haben?

Die Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter in den Geschäftsstellen  
des Jobcenters oder in den  
Sozialzentren des Amtes für  
Soziale Dienste beraten Sie gern.
Zu den Leistungen für Schul- 
kinder können Sie auch den  
Klassenlehrer oder die Klassen- 
lehrerin Ihres Kindes fragen.
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Herausgeber 

Die Bundesregierung hat gemeinsam 
mit den Ländern ein Paket gepackt: 
das Bildungs- und Teilhabepaket.

Information für Eltern 

•	 Wer bekommt Leistungen aus 
	 dem Bildungspaket?
•	 Was bekommen Sie für Ihr Kind?
•	 Wie bekommen Sie die Leistungen?

 Das Bremer  Bildungspaket

Wichtig !
Sie beziehen  
•	 Arbeitslosengeld II (=Hartz IV) 
•	 oder Sozialgeld

Sie erhalten  
•	 Sozialhilfe
•	 Grundsicherung
•	 Leistungen nach dem 
	 Asylbewerberleistungs- 
	 gesetz (§ 2 und § 3)
•	 Wohngeld oder Kinderzuschlag

In den Geschäftsstellen 
des Jobcenters werden 
Sie beraten, bekommen  
Antragsformulare und  
eine Blaue Karte für 
Ihr Kind.

In den Sozialzentren 
des Amtes für Soziale  
Dienste werden Sie 
beraten, bekommen  
Antragsformulare und  
eine Blaue Karte für 
Ihr Kind.

Muster

Muster

Die Blaue Karte 
zeigen Sie vor
•	 in der Kita / im Hort
•	 in der Schule

Die Verantwortlichen 
dort kümmern sich 
um alles Weitere.

Die Blaue Karte  und Ihren 
Antrag zeigen Sie vor
•	 im Sportverein
•	 in der Musikschule 
•	 oder bei einem der aner-
	 kannten Anbieter*  für  
	 Sport, Kultur und Freizeit

Lassen Sie Ihren Antrag  
vom Anbieter abstempeln.  
Geben Sie Ihren Antrag  
beim Jobcenter  oder 
Sozialzentrum ab.

So bekommen Sie die Leistungen aus dem Bildungspaket:

Amt für Soziale Dienste

Weitere Informationen, Antrags-
formulare und eine Liste der 
anerkannten Anbieter* für Sport, 
Kultur und Freizeit finden Sie unter:
www.jobcenter-bremen.de
www.afsd.bremen.de
www.soziales.bremen.de
www.bildungspaket.bmas.de



Was bekommen 
Sie für Ihr Kind?

Sport, Kultur und Freizeit

für Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre):
10 Euro im Monat, wenn Ihr Kind zum Beispiel

•	 in einem Sportverein mitmachen will 
•	 ein Musikinstrument lernen will
•	 an einer Freizeit oder 
•	 an einer kulturellen Aktivität teilnehmen will

Nachhilfe und Fahrkarten für den Schulweg

für Schülerinnen und Schüler (bis 25 Jahre):
•	 Nachhilfe, wenn die Klassenkonferenz der 
	 Schule den Bedarf bestätigt hat
•	 Fahrkarten für den Schulweg Ihres Kindes, wenn 	
	 Sie weit entfernt von der Schule wohnen
•	 Schulsachen (wie Hefte, Stifte, Sportzeug,
	 Ranzen): 100 Euro im Jahr 

Mittagessen

•	 für Kinder in Krippe, Kita, Hort und 
	 bei Tagesmüttern/-vätern:
	 täglich ein kostenloses Mittagessen 
•	 für Grundschulkinder: 
	 täglich ein kostenloses Mittagessen 
•	 für Schülerinnen und Schüler (bis 25 Jahre):
	 täglich ein Mittagessen für 1 Euro

Ausflüge/Fahrten

•	 für Kinder in Krippe, Kita und Hort: 
	 25 Euro im Jahr für Tagesausflüge 
	 75 Euro im Jahr für mehrtägige Fahrten 
•	 für Schülerinnen und Schüler (bis 25 Jahre):
	 bis zu 40 Euro im Schuljahr für Schul-Ausflüge
	 bis zu 220 Euro im Schuljahr für Klassenfahrten 


